
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressekonferenz am 21.Juli 2022 in Düsseldorf 

Normenkontrollverfahren gegen Gebührensatzungen in NRW 

Statement von RA Wilhelm Achelpöhler, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, 

Münster 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 17.05.2022 Az.: 9 A 1019/20 ist natür-

lich eine Entscheidung von grundsätzlicher Bedeutung, mit dem das OVG NRW eine 

Abkehr von einer über Jahrzehnte verfolgte Rechtsprechung vollzogen hat und die 

weit über das konkrete Rechtsgebiet, die Kalkulation von Abwassergebühren, hin-

ausweist.  

 

Formal betrachtet ist es aber nur eine Entscheidung über den Abwassergebühren-

bescheid eines Bürgers einer Stadt in NRW aus dem Jahr 2017. Rechtskraft, also 

eine Bindungswirkung entfaltet das Urteil nur zwischen diesem einen Bürger und der 

Stadt Oer-Erkenschwick. Und nicht einmal diese Rechtskraft ist eingetreten, denn 

die Stadt Oer-Erkenschwick hat Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision 

eingelegt, will also das Urteil des OVG noch vom Bundesverwaltungsgericht über-

prüfen lassen. 

 

Hinter dieser begrenzten Rechtskraft des Urteils verstecken sich jetzt die Städte und 

Gemeinden. Rückerstattung gezahlter Gebühren der letzten Jahre? Fehlanzeige. 

Nicht einmal die Bürger in Oer-Erkenschwick erhalten ihr Geld zurück, obwohl doch 

das OVG NRW in dem von mir geführten Musterverfahren vorgerechnet hat, dass 

die Stadt knapp 1 Million Euro zu Unrecht hat kassiert hat, bei Gesamteinnahmen 

von 6 Millionen Euro ist das schon ein sehr hoher Anteil. 

 

Selbst dort, wo Bürger der Empfehlung des BdSt gefolgt sind und Widerspruch ge-

gen ihre Gebührenbescheide 2021 und 2022 eingelegt haben, ist noch kein Cent 

erstattet worden. 

 

Deshalb wollen wir jetzt noch einmal den juristischen Druck auf die Gemeinden er-

höhen: mit Normenkontrollverfahren wollen wir beim OVG Urteile herbeiführen, mit 

denen direkt die Abwassergebührensatzungen von Städten und Gemeinden für un-

wirksam erklärt werden.  

 

Das Normenkontrollverfahren findet direkt beim OVG statt, anders als bei der An-

fechtung eines Gebührenbescheids gibt es also keine 1. Instanz beim Verwaltungs-

gericht. 
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Diese Normenkontrollurteile haben auch eine andere Rechtswirkung als Urteile: sie klären unmittelbar, 

ob eine Gebührensatzung unwirksam ist und behandeln die Gültigkeit einer Satzung nicht als „Vorfra-

ge“ einer Entscheidung über einen Gebührenbescheid. Und – darauf kommt es uns an - sie gelten 

allgemein, also nicht nur zwischen den Parteien. 

 

Stellt das OVG also fest, dass die Abwassergebührensatzung z.B. der Stadt Münster rechtswidrig ist, 

dann gilt dieses Urteil für alle Gebührenzahler in Münster und formal nicht nur für einen einzelnen Bür-

ger, wie in unserem Musterverfahren. Mit einem Normenkontrollurteil steht dann fest, dass es für alle 

Gebührenbescheide der Stadt keine Rechtsgrundlage gibt.  

 

Unmittelbare und zwingende Folge eines solchen Urteils ist es dann, dass die Gemeinde allen anhän-

gigen Widersprüchen gegen die Abwassergebühren stattgegeben muss. Wer Widerspruch eingelegt 

hat, erhält also sein Geld zurück und zwar die gesamten Abwassergebühren und nicht nur den über-

höhten Anteil, den sich die Gemeinde als Gewinn eingestrichen hat. Denn ohne korrekte Kalkulation 

der Kosten keine gültige Gebührensatzung und ohne gültige Gebührensatzung keine Gebühren. (Die 

Gemeinde könnte – mit Rückwirkung neue Satzungen erlassen, mit denen die Gebühren korrekt abge-

rechnet werden.) 

 

Ist aber erst einmal durch das Oberverwaltungsgericht allgemeinverbindlich festgestellt, dass es für 

alle Abwassergebührenbescheide, die die Gemeinden erlassen haben, an der erforderlichen Rechts-

grundlage fehlt, dann ist es aus unserer Sicht politisch nicht mehr zu begründen, dass nur diejenigen 

Gebührenzahler ihr Geld zurückerhalten, die Widerspruch eingelegt haben. 

 

Normenkontrollverfahren gegen Gebührensatzungen gibt es in NRW erst seit dem Jahr 2019. Nur 

Satzungen die ab dem Jahr 2019 erlassen wurden, können mit einem Normenkontrollverfahren ange-

griffen werden. Der Normenkontrollantrag muss innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der 

Satzung gestellt werden. Das wären jetzt also die für das Jahr 2022 geltenden Satzungen. Antragsbe-

rechtigt ist jeder Gebührenzahler, der durch die Satzung einen Nachteil zu erwarten hat und Wider-

spruch gegen den Abgabenbescheid eingelegt hat. 

 

 

 

Achelpöhler 

Rechtsanwalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


